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Bekanntmachung

Nach § 1 der Satzung der Hochschule RheinMain zur Bekanntmachung ihrer Satzungen vom 04.06.2013 
(StAnz. vom 29.07.2013, S. 929 wird die Zulassungssatzung 2023 für den Master-Studiengang Con-
trolling and Finance des Fachbereichs Wiesbaden Business School der Hochschule RheinMain hier-
mit bekannt gegeben.

Wiesbaden, den 16.05.2023

Prof. Dr. jur. Eva Waller
Präsident:in der Hochschule RheinMain
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Allgemeine Bestimmungen für Zulas-
sungssatzungen der Master Studiengän-
ge

Zulassungssatzung des Master-
Studiengangs Controlling and Finance
2023 des Fachbereichs Wiesbaden Busi-
ness School der Hochschule RheinMain

Vorbemerkung Vorbemerkung

Aufgrund von § 36 Abs. 2 Nr. 2 des Hessischen
Hochschulgesetzes (HHG) vom 14.12.2009
(GVBl. I S. 666), geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 30.11.2015 (GVBl. I S. 510),
erlässt der Senat der Hochschule RheinMain –
University of Applied Sciences auf Grund des
Beschlusses vom 12.07.2016 die folgenden
Allgemeinen Bestimmungen für Zulassungssat-
zungen der -Studiengänge (AB ZuSa-), die vom
Präsidium am 19.07.2016 gemäß § 37 Absatz 5
HHG genehmigt wurden. Sie enthalten die für
die Zulassungssatzungen aller Fachbereiche
und Studiengänge der Hochschule RheinMain
– University of Applied Sciences verbindlichen
Regelungen. Sie sind Bestandteil der jeweiligen
Zulassungssatzungen und werden ergänzt
durch die von den Fachbereichen zu treffenden
studiengangsspezifischen Regelungen, die in
den Besonderen Bestimmungen zur Zulassung
festzulegen sind.

Zur Ergänzung der Regelungen der Prüfungs-
ordnung des Master-Studienganges Controlling
and Finance hat der Fachbereichsrat des Fach-
bereichs Wiesbaden Business School der Hoch-
schule RheinMain gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 1 des
Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) in der
Fassung vom 14.12.2021 (GVBl. S. 931), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 01.04.2022 (GVBl.
S. 184) am 06.12.2022 folgende Satzung erlas-
sen. Sie wurde in der 203. Sitzung des Senats
der Hochschule RheinMain am 14.02.2023 be-
schlossen und vom Präsidium am 21.02.2023 §
43 Abs. 5 HessHG genehmigt.

Die Allgemeinen Bestimmungen für Zulas-
sungssatzungen entsprechen den Vorgaben
der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben
für die Akkreditierung von Bachelor- und
Masterstudiengängen vom 10.10.2003 i.d.F
vom 04.02.2010 und den Landesspezifischen
Strukturvorgaben des Landes Hessen als
Handreichung zu den »Ländergemeinsamen
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von
Bachelor- und Masterstudiengängen« vom
26.05.2010.
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Soweit zwischen den Allgemeinen und den Be-
sonderen Bestimmungen für Zulassungssatzun-
gen Abweichungen bestehen, sind die Allge-
meinen Bestimmungen für Zulassungssatzun-
gen grundsätzlich vorrangig zu beachten, es
sei denn, die Allgemeinen Bestimmungenwider-
sprechen den ländergemeinsamen Strukturvor-
gaben für die Akkreditierung von Bachelor- und
Masterstudiengängen. In diesem Fall sind die

Besonderen Bestimmungen vorrangig zu be-
achten, soweit sie den ländergemeinsamen
Strukturvorgaben für die Akkreditierung von
Bachelor- und Masterstudiengängen entspre-
chen.
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§ 1 Bewerbung und Zulassung
(1) Die Zulassung zum Studium erfordert den
Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden
Hochschulabschlusses, der der Stufe 1 des Qua-
lifikationsrahmens für deutsche Hochschulab-
schlüsse entspricht. Hierbei kann es sich um
einen Diplom- , Bachelor- oder sonstigen hier-
mit vergleichbaren Abschluss handeln. Die An-
forderungen an den ersten berufsqualifizieren-
den Hochschulabschluss (Wissen und Verste-
hen, Einsatz, Anwendung und Erzeugung von
Wissen, Kommunikation und Kooperation, wis-
senschaftliches Selbstverständnis und Profes-
sionalität) in Zusammenhang mit den fachspe-
zifischen Kompetenzen werden in den Besonde-
ren Bestimmungen für die Zulassung geregelt.

(1) Der Master-Studiengang Controlling and Fi-
nance ist ein konsekutiver Studiengang, der
auf einem ersten berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss aufbaut und für ein erfolgrei-
ches Absolvieren entsprechende Vorkenntnisse
voraussetzt. Die Zulassung erfordert den Nach-
weis darüber, dass diese Vorkenntnisse mit dem
ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudi-
um erworben wurden. Entsprechende Vorkennt-
nisse liegen vor, wenn der Studiengang “Busi-
ness Administration - Bachelor of Arts” der
Hochschule RheinMain absolviert wurde oder
alternativ ein vergleichbarer wirtschaftswissen-
schaftlicher Studiengang absolviert wurde. Ein
vergleichbarer Studiengang liegt vor, wenn fol-
gende Kompetenzen nachgewiesenwerden kön-
nen:

Breites und integriertes, disziplinbezogenes
Fachwissen und Verständnis derwirtschaftswis-
senschaftlichen Grundlagen auf dem neuesten
Erkenntnisstand sowie ein kritisches Verständ-
nis der wichtigsten Theorien, Prinzipien und
Methoden des Faches zur selbständigen Erar-
beitung und Erläuterung komplexer Probleme,
insbesondere Kenntnisse und Kompetenzen

1. in Finanzwirtschaft,

2. im Digitalen Informationsmanagement,

3. im Bereich Rechnungswesen und Control-
ling,

4. im Bereich der Unternehmensplanung,

5. in der Wirtschaftsmathematik insbeson-
dere Statistik.

Falls das Vorliegen der genannten Kompeten-
zen anhand der Bewerbungsunterlagen nicht
abschließend beurteilt werden kann, wird die
Bewerberin oder der Bewerber zu einem Bewer-
bungsgespräch eingeladen. Näheres regelt § 4
dieser Satzung.
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(2) Für den Fall, dass geforderte Kompetenzen
im Umfang bis zu 30 Credit-Points nicht im
ausreichenden Maße vorliegen, können die Be-
sonderen Bestimmungen vorsehen, dass diese
Kompetenzen nachgeholt werden müssen. Se-
hen die Besonderen Bestimmungen für diesen
Fall eine Zulassung unter Vorbehalt vor, erlischt
die Zulassung abweichend von § 3 Absatz 2 mit
Wirkung für die Zukunft, wenn die Kompetenzen
nicht innerhalb der vorgesehenen Frist nachge-
holt werden.

(3) In künstlerischen Studiengängen kann in
den Besonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung die Aufnahme eines Masterstudiums auch
solchen Bewerberinnen und Bewerbern eröff-
net werden, die im Rahmen einer Eignungsprü-
fung einen Kenntnis- und Leistungsstand nach-
weisen, der dem eines für den angestrebten
Studiengang einschlägigen ersten Hochschul-
abschlusses entspricht. Näheres zur Durchfüh-
rung und zum Inhalt der Eignungsprüfung ist in
den Besonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung zu regeln.

(4) In den Besonderen Bestimmungen für die
Zulassung kann eine bestimmte Gesamtbewer-
tung im ersten berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss verlangt werden.

(4) Für die Zulassung ist erforderlich, dass
die Gesamtnote des für die Zulassung rele-
vanten ersten berufsqualifizierenden Studien-
abschlusses mindestens 2,5 beträgt. Für den
Fall, dass die Bewerberin oder der Bewer-
ber eine Gesamtnote schlechter als 2,5, aber
nicht schlechter als 2,9 aufweist, sind spezifi-
sche Fachkenntnisse in den Bereichen Control-
ling/Finanzwirtschaft nachzuweisen.

Dies ist der Fall wenn die Bewerberin oder der
Bewerber:

• berufliche oder anderweitige Praxiserfah-
rungen in Controlling/Finanzwirtschaft
oder
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• Schwerpunkte der wissenschaftlichen
Ausbildung in den Themengebieten Allge-
meines Controlling, Industriecontrolling,
Handelscontrolling, Dienstleistungs-
controlling, Operatives Controlling,
Strategisches Controlling, Digitales Infor-
mationsmanagement oder Finanzierung
und Investionsrechnung

nachweisen kann.

Falls das Vorliegen der spezifischen Fach-
kenntnisse in den Bereichen Control-
ling/Finanzwirtschaft anhand der Bewer-
bungsunterlagen nicht abschließend beurteilt
werden kann, wird die Bewerberin oder der
Bewerber zu einem Bewerbungsgespräch
eingeladen. Näheres regelt § 4 dieser Satzung.

(5) Die Besonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung legen fest, ob es sich um einen konseku-
tiven oder weiterbildenden Master-Studiengang
handelt. Bei weiterbildenden Studiengängen ist
in den Besonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung die notwendige Berufspraxis festzulegen.

(5) Es handelt sich um einen konsekutiven
Master-Studiengang.

(6) Es ist eine frist- und formgerechte Be-
werbung entsprechend der zum Bewerbungs-
zeitpunkt gültigen Bewerbungsvorschriften
der Hochschule RheinMain erforderlich. Die
jeweils gültigen Vorschriften sind den Inter-
netseiten der Hochschule RheinMain (www.hs-
rm.de/studienangebot) zu entnehmen.

(7) Für die Zulassung in ein höheres Fachse-
mester gelten zusätzlich bei der Anerkennung
von Vorleistungen die Regelungen der Satzung
der Hochschule RheinMain zur Anerkennung
von Studienabschlüssen, Studien und Prüfungs-
leistungen und außerhochschulisch erworbe-
nen Kompetenzen – Anerkennungssatzung – in
ihrer jeweils gültigen Fassung.

(8) Die Besonderen Bestimmungen für die Zu-
lassung können vorsehen, dass zusätzlich zum
Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden
Abschlusses noch weitere, in den §§ 6-7 die-
ser Satzung näher zu erläuternde Nachweise er-
bracht werden müssen.

(8) Es sind keine zusätzlichen Nachweise zu er-
bringen.
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(9) Bei zulassungsbeschränkten Studiengän-
gen richtet sich das Zulassungsverfahren nach
den Vorschriften der Studienplatzvergabever-
ordnung Hessen in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung.

(10) Über die Zulassung entscheidet die Präsi-
dentin/der Präsident.
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§ 2 Empfehlung zur Zulassung
(1) Das Dekanat kann für jeden Master-
Studiengang einen Zulassungsausschuss
einrichten. Erfolgt eine solche Einrichtung nicht,
nimmt der jeweilige Prüfungsausschuss die
Aufgaben des Zulassungsausschusses wahr.
Wird ein Zulassungsausschuss eingerichtet,
regeln die Besonderen Bestimmungen für die
Zulassung dessen Zusammensetzung. Wird ein
Zulassungsausschuss eingerichtet, setzt sich
dieser mindestens aus zwei in der Lehre tätigen
Personen zusammen. Es muss mindestens
ein professorales Mitglied im Zulassungs-
ausschuss vertreten sein. Die Besonderen
Bestimmungen für die Zulassung können festle-
gen, dass dem Zulassungsausschuss zusätzlich
hierzu noch weitere Mitglieder angehören. Für
das Verfahren im Zulassungsausschuss gelten
die Regelungen der Satzung zur Organisati-
on des Prüfungswesens an der Hochschule
RheinMain in der jeweils gültigen Fassung ent-
sprechend, soweit in dieser Zulassungssatzung
nichts Abweichendes geregelt wird.

(1) Das Dekanat bildet einen Zulassungsaus-
schuss, der aus zwei professoralen Mitgliedern
des Studiengangs besteht.

(2) Auf der Grundlage der vorgelegten Be-
werbungsunterlagen und Nachweise der ge-
forderten Voraussetzungen, sowie eines gege-
benenfalls durchgeführten Bewerbungsgesprä-
ches gemäß § 4 oder eines Eignungstestes ge-
mäß § 5 dieser Satzung, spricht der Zulassungs-
ausschuss eine Empfehlung über die Zulassung
zum Studium aus.

(3) Der Zulassungsausschuss führt das Aus-
wahlverfahren durch und entscheidet aufgrund
eigener Sachkunde und nach pflichtgemäßem
Ermessen. Dabei erfolgt kein schematischer
Vergleich der Bewerberinnen und Bewerber. Die
Ergebnisse des Auswahlverfahrens werden un-
verzüglich an die Präsidentin/ den Präsidenten
weitergeleitet.
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§ 3 Zulassung unter Vorbehalt
(1) Falls Zeugnisunterlagen oder Nachweise
zum Entscheidungszeitpunkt noch nicht vorlie-
gen, können die Besonderen Bestimmungen für
die Zulassung vorsehen, dass eine Immatrikula-
tion unter dem Vorbehalt erfolgt, dass die erfor-
derlichen Zeugnisunterlagen oder Nachweise in-
nerhalb einer festzulegenden Frist, spätestens
bis zum Ablauf des zweiten Semesters erbracht
werden.

(1) Soweit einer Bewerberin oder einem Bewer-
ber das Zeugnis des ersten berufsqualifizieren-
den Abschlusses fehlt, kann aufgrund der Emp-
fehlung des Zulassungsausschusses eine Zulas-
sung unter dem Vorbehalt ausgesprochen wer-
den, dass das Zeugnis mit der geforderten Min-
destqualifikation nachgereicht wird. In diesem
Falle muss die letzte Prüfung des ersten be-
rufsqualifizierenden Studiums vor Beginn des
erstenMaster-Semesters abgelegt worden sein.
Für die Vorlagewird eine Frist von einemSemes-
ter eingeräumt.

(2) Werden die Zeugnisunterlagen oder Nach-
weise nicht bis zum festgelegten Zeitpunkt ein-
gereicht oder erfüllen sie nicht die Anforderun-
gen, wie beispielsweise eine geforderteMindest-
gesamtbewertung, erlischt die Zulassung rück-
wirkend.
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§ 4 Bewerbungsgespräch
(1) Die Besonderen Bestimmungen für die Zu-
lassung können die Durchführung von Bewer-
bungsgesprächen vorsehen. Sie regeln in die-
sem Fall, unter welchen Voraussetzungen ein
Bewerbungsgespräch stattfindet. Die Bewer-
bungsgespräche werden von dem zuständigen
Zulassungsausschuss geführt.

(1) Um das Vorliegen der Kompetenzen der Be-
werberin oder des Bewerbers nach § 1 Abs. 1
festzustellen, lädt der Zulassungsausschuss die
Bewerberin oder den Bewerber zu einemBewer-
bungsgespräch ein, wenn die Kompetenzen auf-
grund der Bewerbungsunterlagen nicht eindeu-
tig beurteilt werden können.

Um das Vorliegen der spezifischen Fachkennt-
nisse nach § 1 Abs. 4 festzustellen, lädt der
Zulassungsausschuss die Bewerberin oder den
Bewerber zu einem Bewerbungsgespräch ein,
wenn die spezifischen Fachkenntnisse aufgrund
der Bewerbungsunterlagen nicht eindeutig be-
urteilt werden können und die Gesamtnote des
für die Zulassung relevanten ersten berufsqua-
lifizierenden Studienabschlusses schlechter als
2,5 aber nicht schlechter als 2,9 ist.

(2) Die Einladung zum Bewerbungsgespräch
soll in der Regel 14 Tage vor dem Gesprächster-
min erfolgen.

(3) Bewerbungsgespräche werden von dem Zu-
lassungsausschuss nicht öffentlich als Einzel-
gespräche geführt. Mitglieder des Dekanats und
gegebenenfalls des Prüfungsausschusses ha-
ben das Recht, an dem Bewerbungsgespräch
teilzunehmen.

(4) Die Besonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung regeln den Inhalt und die Dauer des Bewer-
bungsgespräches.

(4) Die Dauer eines Bewerbungsgespräches be-
trägt 15 Minuten pro Bewerberin oder Bewerber.
Im Bewerbungsgespräch werden in Abhängig-
keit von demGrund, aus welchem das Gespräch
durchgeführt wird,

• die betriebswirtschaftlichen Kompeten-
zen der Bewerberin oder des Bewerbers
in denjenigen Bereichen abgefragt, in de-
nen die Kompetenzen gemäß § 1 Abs. 1
nicht bereits im Rahmen des vorangegan-
genen Studiums erkennbar erbracht wur-
den, oder
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• die betriebswirtschaftlichen Kompeten-
zen der Bewerberin oder des Bewerbers
in denjenigen Bereichen abgefragt, in de-
nen die spezifischen Fachkenntnisse ge-
mäß § 1 Abs. 4 nicht bereits im Rahmen
des vorangegangenen Studiums erkenn-
bar erbracht wurden.

Sollte der Zulassungsausschuss im Bewer-
bungsgespräch zu große fachliche Defizite fest-
stellen, kann die Bewerberin oder der Bewerber
nicht zum Masterstudium zugelassen werden.

(5) Zu jedem Bewerbungsgespräch wird von ei-
nem professoralen Mitglied ein Protokoll ange-
fertigt, das insbesondere die Namen der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, Beginn und Ende des
Gesprächs und den wesentlichen Verlauf des
Gesprächs enthält.

(6) Bewerberinnen und Bewerber, die der Einla-
dung zu dem Bewerbungsgespräch nicht nach-
kommen, werden nicht zur Zulassung empfoh-
len. Kann der Ersttermin aufgrund von Krank-
heit oder aus anderen ähnlichen, nicht von der
Bewerberin oder demBewerber zu vertretenden
Gründen nicht wahrgenommen werden, ist der
Bewerberin oder dem Bewerber ein Ersatzter-
min zu gewähren. Der Ersatztermin ist, zur Ver-
meidung von Verzögerungen des Zulassungs-
verfahrens, im nahen zeitlichen Zusammenhang
zum Ersttermin zu gewähren. Er soll nicht spä-
ter als zwei Wochen nach dem Ersttermin statt-
finden. Die Besonderen Bestimmungen für die
Zulassung legen die Form fest, in der die Gründe
für das Nichterscheinen nachzuweisen sind.

(6) Der Nachweis der Gründe kann durch ei-
ne formlose Mitteilung an den Zulassungsaus-
schuss erfolgen.
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§ 5 Eignungstest
(1) Die Besonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung können die Durchführung eines Eignungs-
tests vorsehen. Sie regeln in diesem Fall, un-
ter welchen Voraussetzungen die Bewerberin-
nen und Bewerber an einem Eignungstest teil-
nehmen müssen.

(2) Die Besonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung legen die konkreten Inhalte sowie die Dau-
er des Eignungstests fest.

(3) Zu jedem Eignungstest wird ein Bewertungs-
protokoll angefertigt, welches insbesondere die
Namen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
den wesentlichen Inhalt der im Eignungstest ge-
machten Angaben und die Bewertung dieser An-
gaben enthält. Dieses darf von der Bewerberin
oder dem Bewerber nach Abschluss des Verfah-
rens eingesehen werden.
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§ 6 Sprachkenntnisse
(1) Soweit derNachweis bestimmter Fremdspra-
chenkenntnisse erforderlich ist, regeln die Be-
sonderen Bestimmungen für die Zulassung ins-
besondere Art und Umfang der nachzuweisen-
den Fremdsprachenkenntnisse, die Art und Wei-
se, in der der Nachweis zu erbringen ist und
den Zeitpunkt, zu welchem die Fremdsprachen-
kenntnisse nachgewiesen werden müssen. Se-
hen die Besonderen Bestimmungen für diesen
Fall eine Zulassung unter Vorbehalt vor, erlischt
die Zulassung abweichend von § 3 Absatz 2 mit
Wirkung für die Zukunft, wenn der Nachweis
nicht innerhalb der vorgesehenen Frist erfolgt.

(1) Da Lehrveranstaltungen ganz oder teilweise
in englischer Sprache angeboten werden, müs-
sen ausreichende Kenntnisse der englischen
Sprache (Niveau B2 gemäß dem Common Eu-
ropean Framework of Reference for Languages)
vorausgesetzt werden. Ein gesonderter Nach-
weis ist nicht erforderlich.

(2) Ausländische Bewerberinnen und Bewer-
ber müssen zusätzlich ausreichende deutsche
Sprachkenntnisse für ein Hochschulstudium
nachweisen. Die Anerkennung dieser sprachli-
chenBefähigungsnachweise erfolgt in der Regel
mittels einer im Sprachenzentrum durchzufüh-
renden Deutschen Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang (DSH-Prüfung) oder einer DSH-
vergleichbaren Prüfung. Die Besonderen Be-
stimmungen für die Zulassung können für Studi-
engänge, in denen die Unterrichtssprache nicht
Deutsch ist, abweichende Regelungen vorse-
hen.

16



§ 7 Weitere fachbezogene Voraussetzungen
Soweit der Nachweis weiterer Voraus-
setzungen erforderlich ist, regeln die Be-
sonderen Bestimmungen für die Zulassung
insbesondere die Art der Anforderungen und
den Gesamtumfang der zu erbringenden
Nachweise. Die Besonderen Bestimmungen
regeln den Zeitpunkt für den Nachweis der
Voraussetzungen.
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Diese Satzung tritt mit der Veröffentlichung 
in den Amtlichen Mitteilungen der Hochschule 
RheinMain zum 16.05.2023 in Kraft und gilt erst-
malig für Einschreibungen zum Wintersemester 
2023.

Wiesbaden, den 16.05.2023

§ 8 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt mit der Veröffentlichung 
in den amtlichen Mitteilungen der Hochschule 
RheinMain zum 19.07.2016 in Kraft. Die derzeit 
geltenden Zulassungssatzungen der Fachberei-
che sind bei jeder Veränderung, spätestens aber 
bei der Reakkreditierung, durch solche Zulas-
sungssatzungen zu ersetzen, die sich auf diese 
Allgemeinen Bestimmungen für Zulassungssat-
zungen beziehen. Bis zum In-Kraft-Treten neuer 
Zulassungssatzungen gelten die bisher gültigen 
Zulassungssatzungen fort.

Wiesbaden, den 24.01.2017

In Vertretung für den Präsidenten Prof. Dr. MSc. 
Christiane Jost

Prof. Dr. MSc. Christiane Jost
Vizepräsident:in der Hochschule RheinMain

Prof. Dr. Till Dannewald
Dekan:in des Fachbereich Wiesbaden Business
School
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